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1573,18 Beschluss des VG Köln .pdf

Hallo Frau i
hallo Frau(
hallo Herr I
nunmehr "li gt der b.8gi ündete Beschluss des V 'K ln vor/dem ich Ihnen zur Kenntnisnahme ln der Anlage
übersende. • ¦ ' . • ' _j

.-Wenn Sie schon über den Beschlu s verf gen, bitte idrum Entsch digung.. • .
Bis zu diesem. Punkt   'die Entscheidu g des ÖVG er a ten wir gespannt - möchte ich schon einmal ganz persönlich
in dieser Runde fü  die gu e'Zusammenarbe t mit Ihnen bedanken. . • • ••••¦ '

röße aus Münster! , • • -. . •   " ' • ..
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des Herrn!

i,-

ln dem verwaltungsgerichöichen. Verfahren

Antragstellers,

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsan alt \

Gz.:.202 18,

.gegen

ie Kolpingstadt Kerpen, vertreten.durch den Bürgermeister, Jahnplatz 1
50171 Kerpen, - '

Ahtra sgegnerin,

Gz.: 02121/18 16/lh,

Be  eladener:

Das Land Nordrhein-Westfalen, vert eten durch das Ministerium''für Heimat, Ko mU-
nales, Bau und .Gleichsteilu  , Jürgensplatz 1,'40219 Düsseldorf,

Prozessbevoll ächti te: • • '

Baumeister Rechtsanwälte, Postfach   308,. 48003 Münster . '  

wegen 'Or nungsverfügung (hier: Vorläufiger Rechtsschutz)
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h t die 23. Kammer des Verwaltungsgerichts Köln.
.arh is  September 2018
urch • -  

ie Richter n am Verwaltungsgericht
den Richter a  Verwaltungsgericht
die  ichterin

„ beschlossen: • •

Der Antrag auf Wiederherstellun  bzw. A ordnung der aufschiebenden
' Wirkun  der Klage gegen die Räumungsverfügung der Stadt Kerpe  vom
13. September 2018 wird abgelehnt. • • ' • .

- .Der Antragsteller trä t die Kosten des Verfahrens einschließlich der außen -. v,
'  erichtlichen Kosten  es Bei ela enen..

- Gründe

Der Antrag hat keinen Erfol ; . ' • • '

Es kann da inste en, .ob . angels An abe einer, ladur gsfähi en Adresse des An¬
tragstellers eine wirksame Antragserhe ung vorliegt;  a der Antrag, aus  en nachfol¬
genden Gründen je enfalls un egründe  ist' .-  

Der Antrag richtet sich gegen die mündliche Anordnung, die den Betroffenen mittete
Meg fon bekannt gegeben würde. Deren Inhalt ergibt sich aus dem Vortrag des  n--
tragstellers sowie unter andere  aus der im Internet frei verfügbaren Videoäufnahme
von dieser Ansprache.-Die Anira sge  erin hat u.a. den Antragsteller dazu.äufgefor-
dert; die .im. Wal , errich eten Baum äuser jeweils unverzüglich zu räumen und die
weitere Nutzung zu unterlassen. Des Weiteren hat sie ang  roht-, die R u ung mit-,
t ts unmittelbaren Z angs durchzuführen, -falls-die A ressaten dieser Aufforde ung
nicht binnen 30 M nuten nachkommeri. -.

Die Anträgsgegnerin hat damit mündlic  die soforti e.  ollziehung des Verwaltungs-'
akts-nach § 80. Abs. '2. S tz 1 Nr. 4  wGÖ angeordnet. Dies hat der Antragsteller
nach eigenem' Vortrag auc ' so .verstanden. Einer grunds tzlich  ach § 80 Abs. '3
S tz-1 -V GÖ erforderlichen, Begrün ung ln Schriftform bedurfte.es hier nic t, weil
Gefahr im Verzug  orla .. . . -

•Das Gericht stellt.die vorlie  nd nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4' sowie ,Nr. 3 VwGO
i.V. . § 112 JustG NRW'entfaliende aufsc iebende Wirkung der Klage dann wieder
her b w. ordnet sie an,  enn  as Interesse des Antragstellers, vorerst von  er Voll¬
ziehung der Or nungsverfü un  verschont zu bleiben,  egenü er  em öffentlichen
Interesse an deren sofortige  Vollzu  über iegt: Dies ist insbesondere dann der

• Fall, wenn sich  er streitig  Bescheid bei der im. vorläufi en .Rechtsschutzv rfahren
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alteine .möglichen und gebotenen'summarischen Prüfung als offensichtlich refchtswid'
ri  erweist. Hingegen überwiegt in der Regel  as öffentliche Interesse, wenn der Be¬
scheid offensichtlich  rechtmäßig ist. Lässt sich bei summarischer Prüfung weder die
offensichtliche Rechtswidrigkeit noch die Rechtm ßigkeit des Ver altungsaktes fest¬
stellen, so ist dem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden'Wirkung statt¬
zugeben, wenn bei einer allgemeinen Abwägung der beiderseitigen Interessen.das
Ausseizungsinteresse des Antragstellers das Voüziehungsinteresse überwiegt.

Ausgehend von diesen Maßstäben "fällt die Interessenabwägung zu Lasten des An¬
tragstellers aus. Bei der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen
su marischen Prüfung der Sach- und Rechtslage erweist sich die angegriffen ,
mündlich eröffnete Räumun sve fügun  als, rechtmäßig.

Die Antragsgegnerin  urfte i re Verfü ung auf § 61 Abs. 1 Satz 2 BauÖ NRW stüt¬
zen. ' . • . .

Soweit es'-sich bei dem streitgegenst n lichen Baumhaus  es Antragstellers - des¬
sen genaue B schaffenheit dem Gericht nicht bekannt ist - um bauliche.Anlagen
i.S.d. § 2 Abs. 1 BauQ NRW handelt, ist Rechtsgrundiage f r  ie Nutzungsuntersa-
güng § 6-1 Abs . 1 Satz 2 BäuO NRW- Danach können die Bauaufsichtsbehörden
nach pflichtgem ßen Ermess n die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, wenn bei
der Errichtung, Änderung und Nutzung einer baulichen Anla e sowie-anderer Anla¬
gen und Einrichtungen im Sinne, des § .1 Abs. 1 .Satz 2 BaUO NRW die' öffentlich-
rechtlichen Vorsc riften nicht eingehalten wer en. Diese Vo aussetzungen sind hier
ge eben. • ,  '   ' '

An' der formellen .Rechtmäßigkeit der Räuimingsverfügun  bestehen keine Beden-
• ken, Ob eine nach § 28 Abs. 1 V VfG NRW grundsätzlich erforderliche An örung -
soweit sie nicht wegen Gefahr i  Verzug entbehrlich ist - vor Bekanntgabe der Qrd-

•. nungsverfügung stattgefunden hat, ist nicht  ekannt. Eine fehlende An örung wäre
aber jedenfalls durch die. Möglich eiten der St llungnahme direkt nach der Bekannt¬
gabe der Ordnüngsverfügung, auch i  nachfolgenden gerichtlichen Eilfechtssc utz-
verfahren, nach § 45 Abs. 2 VwVfG NRW geheilt worden. Auch' gibt es keinen
Grundsatz,, dass allein, die formelle Rechtswidrig eit eihes Verwaitungsakts  ie Aus¬
setzung d r Vollziehung gebietet, insbesondere  enn absehbar ist, dass der Verwal¬
tungsakt im, Erge nis nicht aufzüheben sein wird, weil der formeile Fehler geheilt
we-rden oder gemäß § 46 VwVfG  RW unbeächtüch bleiben  ir ,.

vgl. OVG  R  Beschluss vom 24. Juli 2013 - 16 B 718/13-, \
. juris Rn 4. ' ¦ .

Vorliegend  at' das Geric t keine durc greifenden Zweifei daran, dass es sich bei
den von der. Räumungsverfügung betroff nen Baumhäusern. - wozu auch <Jas
Baumhaus'des Antrag tellers zählt - um bauliche Anlagen i.S..d. § 2 Abs. 1 BauO
NRW handelt. Danach sind bauliche Anla en mit dem Erdboden verbundene, aus-
•Bauprodukten hergestelite Anlagen. Eine-Verbindung mit de  Erdboden  esteht
auch dann,  e n die Anlage durc  eigene Sch ere auf dem Erdbod n ruht oder auf
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ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die AriSage nach  hrem Verwen-
dungsz eck dazu best  mt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. '

Aus den dem Gericht vorliegenden Lichtbildern ergibt sich, dass einige der Baum¬
häuser durch Stelzen gestützt und dadurch mit dem Erdboden verbunden sind. Hin¬
sichtlich der Baumhäuser, die nicht. urch Stelzen gestützt sind,-er ibt sich  ie Ver¬
bin ung zu  Erdbo en mittelbar durch den das Haus.tfägenden Bäum. Eine solche • .
Verbindung über Drittob ekte genü t zur Annahme einer Verbindung mit dem Erdbo¬
den. .   .   /

Vgl. OVG Hamburg, Urteil vom 31. Mai 2001 - 2 Bf 323/98-ju-¦'
ris Rn 31 i VG München, Beschluss vom 19. April 2004 - M 8 S
Ö4.1983'-jurisRn26. 

im Übri en er ibt sich- der Chara ter der baulichen Aniage auch  araus, dass ei 
•Baumhaus nach seine  Verwen ungszweck'dazu bestimmt ist, überwiegen  orts-
• fest benutzt zu  erden; Dieses  erkniaf ist für eine bauliche Anlage i  obigen Sinne
kennzeichnend Und  aßgeblic . Darüber hinaus spricht die G bä'u eähniic keit der
von der. Verfügung betroffenen Baumhäuser für die Anna me einer baulichen Ania¬
ge. Durch ihre Ausstattung mit teiiweise Küche und Heizung s nd die Baumhäuser
zum dauerhaften Wohnen oder Aufent alt bes im t, was-von den Nutzern auch seit,
längerer Zeit so praktiziert wird:

Die Errichtung und. Nutzung des. Baumhauses  erstößt gegen öffentliches .Bäurec  ..
Unab ängig davon, dass  eine Geneh i un  für das Baumhaus yoriiegt, ist es we-

. gen Versto es gegen  as Bauordhu gs'rec t materiell rilegai. ¦ - . ' ¦

Das Baum aus verstößt gegen di  brand'schutzrechtlichen Vorsc riften des' § 17  .
- BauO NRW. Bauliche Anlagen  üssen unter .Berücksichtigung, u.a. der Brennbarkeit

der Baustoffe so beschaffen sein, dass der Entste un  e'ines Brandes und der Aus¬
breitung von Feuer un  Rauch vor ebeugt wird und bei einem Brand, die Rettung von . .
Menschen un  Tieren so ie wir same Löscharbeiten  öglich sind. ' '

Die Brandgefahr ist bereits erhe lich, da die von der Räumungsverfügung betroffe¬
nen Baumh us r aus eislich der im Verwalfungsvo.r an  befindlichen Lichtbilder' aus leicht brennbaren Baustoffen  ie unter anderem Unbehandelten Holzprpdukten-

und Piastjkplanen beste en. Die teilweise Einrichtung von Küc en in. den Baumh u-,
s rn verstärkt, diese Gefahr. Zusätzlich wir , die Brandgefahr durch  ie  n ittelbare • •

; Nähe zu den sie stützenden'bzw. tr genden B umen noch potenziert. Es entspric t
er allgemeinen Lebenserfahrung, dass bei einem je erzeit' möglichen Brandfail  ie .

Tragkon.strüktion ihre Tra fäh g eit verlieren  ürde und das Feuer sic  sc nell auf
das- Baumhaus sowie den oder die B u e in der Umgebung aus,breiten würde.

Durch die . Lage der Baumhäuser im  ic ten Waidgebiet ist außer em nicht gew hr--
leistet, dass Rettungs eräte der- Feuerwehr die Baum äuser - wenn überhaupt -

. ausreichend schneli erreichen können, um die Rettung von Menschen so ie wirksa¬
me Löscharbeiten durchzufü ren. .. < ' .
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Zudem müssen gemäß § i7 Abs. 3' Satz 1 BauO NR  für jede Nutzungsein e t iri
jedem Geschoss mit einem Aufenthaltsraum  z ei Rettungswege vorhanden sein.
Der erste Rettungsweg muss in Nützun seinheitens  ie - wie vorliegend - nicht zu
ebener Erde liegen, über mindestens eine notwendige Treppe'führen. Abgesehen .
davon, dass  ie Baumhäuser ausweislich der Lichtbilder über keine T eppen verfü-''
gen, erfüllen die  orhandenen Abstiegsmögiichkeiten nicht die übrigen Vorausset¬
zungen einer notwendigen Treppe aus § 36  bs. 3 Satz 1, A s. 5 BauO NRW. So¬
weit sich das streitgegens ähdiiche Baüm aus nicht in erreic barer'Absprunghö e
befindet, fehlen überdies die nach § 17 Abs. 3 BauO NRW erforderlichen zweiten' .
Retiyngswege. . , ' ¦ -

Die Behaup un ; die Polizei H be in den le zten Tagen g zielt. Feuerlöscher be-.
.schla nahmt, ändert - deren Richtigkeit unterstellt - n c ts an dieser Einschätzun .
Den  allein das Vorhandensein von F uerl schern, die der  erbreitun  eines bereits
•entstandenen Feu rs entgegen irken sollen, ändert nichts an  em Verstoß gegen
die  er Gefa  enabwehr dienenden,  räventiv wirkenden Bra-ndschutzyorschrif en
der Bauordnung.-

Darüber hinaus verstoßen die Baumhäuser, zu'denen auch-d s  ier streifge en¬
stän liche Baumhaus  es Antragstellers .zä lt,-gegen §15 BauO   R . Danach
muss jede bauliche Anlage im Ganzen und in ihre  Teilen sowie für sich alleine.
standsic er sein. Bereits die ung klärte Standsicher eiteirter. baulic en Anlage ist.'.

it § 15 Abs. 1 BauO NRW nicht zu verein aren,

¦ Vgl. OVG NR , Urteil vom 3. Februar 1994 - 10 A 1149/ 1 -  •' NWVBl 1994, 302-304; Gädt e/Johien, BauO  RW, 11. Aufi. • . '

2008, §15 Rn 1. ' ' '   .

Schön Bedenken in Bezug auf  ie Standsiche heit einer ungeneh igten baulichen
Anlage rechtfertigen die sofortige Vollzie ung einer Abbruchverfügung - un  damit
erst recht einer  äu ungs-.uhd 'Nutzungsuntersagungsverfügung soweit dies.zur
Abwen ung der. Gefahre , die sich aus der zweifelhaften Standsicherheit ergeben
-könn n,'notwen ig ist. - .

Vgl. Gädtke/Johien, BauO.NRW, 11-  Aufl.2008, §15 Rn 1 mit
¦ Ver eis auf Hess. VGH, Beschluss vo  25. Januar1972 - IV.,'
TH 3/72-..   ' . • ' . . . . ' .

Davon ist hier auszuge en'. Bedenken an  er Sian sicherheit  egründen sich bereits
daraus,  ass schon durch einen kräftigen Windstoß et aige Stelzen vom Bo en oder

urch.die Bewegung des Baumes  ragende Teile des Hauses  elöst wer en können.
Bei einem vom Einsturz gefährdeten Baumhaus besteht die stän ige Gefahr herab-
fallender Bauteile. . , ' • ' •/'-

Überdies verstößt-das Baumhaus'gegen § 19 Abs. 1 -BauO NRW. Danach müssen,
bauliche Anlagen verk hrss c er sein. Zur Verkehrssic erheit-gehört u.a., dass'ins¬
besonder  keine' Rutsch- und Stoi ergefahren bestehen, dass- Fläc en bei Ta  und

acht ausreichend beleuchtet sind und dass Flächen, bei   n n aufgrun  ihrer Hö-

. 6/11

eso
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henlage Absturzgefahr besteht, sicher umwehrt si d, vgl. auch §,41 Abs. 1 BaüO
NRW.

Vgl. Gädtke/Johlen, BauO NRW, 11. Äufl. 2008,' § 19 Rn 4 ff.

Soweit aus den in den Ver altun svorgängen befindlichen Lichtbildern ersichtlich,,
erfü t keines der Baumhäuser über eine obigen Anfor erungen entsprechende Ver¬

kehrssicherheit. Die fehlende Verkehrssiche heit durch nicht gegebene sichere-Um-'
wehrung bele t berei s  er dem Gericht bekannte Sturz einer Waldbesetzerin aus
einem  er Häuser i  O tober 2014.

Im Übri en verstößt  as Baumhaus gegen § 3  bs. 1 BauO NRW.  Danach sind bau¬
liche Anlagen so anzuordnen, zu e ric ten, zu ändern un  instand zu halten;'dass  ie
öffentliche Sicherheit ode  Or nung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die na- '
türlichen Lebensgrundla en, nicht g fährdet werden. Eine Gefahr liegt.lii r zum ei-

•   • nen durch die Bran gefahr vor,  ie sich'jederzeit durch einen auftretenden Brand.
realisieren kann. Darüber hinaus ist durch die mangelnde Befestigün smöglich eit

. . eines .Baumhauses  ie Gefahr herabfallehder Baute le  e eben. D e  enannten Ge¬
fahren betreffen nicht nur'den Antragsteller selbst, sondern insbesonde e auch Dritte,
u.a.'andere Besucher des Waides, Mitarbeiter der RWE Power AG und sonstige •

Personen,  ie sich im Wald aufhalten. Die bestehende Gef hr für Leib und Leben
dieser Pe sonen .kan  sich jederzeit realisieren. Der Eihwand des Antragstellers,' dass sich seit dem Zeitpunkt seines „Einzuges  in den Waid keine Gefa r re lisiert

hat, ist allein dem Zufall zu  e danken. • ;'

Übe dies ist nicht ersic tlich, dass die Baumh user über eine  en Anforderungen
des § 4 BauO NRW gerecht werdende Ersc ließung verfügen.

Als Verhaltensstörer (§ 17 OBG NRW) ist der Antragsteller auch richtiger Adressat
der Räumungsverfü uri .

Es ist nicht ersichtlich,-  ass die Antragsgegnerin das ihr eingeräumte Ermessen fe  
lerhaft ausgeü t h t (v l. §114 A s. 1 VwGO). Insbesondere ist  ie verfügte R u¬
mung und Nutzungsuntersagung nicht un er  ltnismäßig. '   •

Erweist sich ein Bauvorhaben - wie hier - als formell und  äterieii.baurechtswidng,
ist die Bauaufsic ts ehörd  in aller Regel - so auch hier - gehalten, gegen den  äu-
.rechtswidri en Zustand  auaufsic tiich einzuschreiten.

Das  it der Räumung und -Nutzungsuntersagung Verfolgte Ziel der. Gefahrenabwehr
sowi  der Durchsetzung des öffentlic en Baufechts steht angesichts der  este en¬

en, konkr ten G fahrenlage für hochrangige .Rec  sgüter nicht außer Verh ltnis zu
den Nachteilen, die dem Antragsteller hierdurc  entstehen. Ein mil eres, gleic  ef-
fektives Mitt l ist nicht ersic tlich und wird' auch vom Ant a steller nicht benannt.

D e verfügte R umung und Nutzungsuntersagung ist nicht deshalb ermessensfehler¬
haft,  eil dem Antragsteller, nach seine  p uschalen Vortrag die Obdachlosigkeit
drohen würde. Sollte dem Antra steller tats chlich die Ob achlosigkeit dro en, so
träfe den Bürgermeister der Antragsgegnerin als zustän iger Ordnungsbehörde die
öffentlich-rechtliche Pflic t, diese Gefa r durch geeignete Ma nahmen abzuwehren.

S. 7/il

CS 1
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Dafür, dass die Antragsgeg nerin dieser Verpflichtung nicht nachkdmmen wir , ist .
nichts ersichtlich; es ist im Übrigen .auch nicht wahrscheinlich.

Ein Ermessensfehler ergibt s ch auch nicht aus de . Umstand,  ass die Antragsgeg¬
nerin die Nutzung bereits seit.längerer Zeit geduidet und da urch ein schutzwürdiges
Vertrauen be rün et hätte. Selbst untersteiit, die .Antragsgegnerin habe den beste¬
henden Zustand geduldet,"begründet allein die faktische Duldun  eines ille alen Zu¬
standes .durch  ie zust ndige Behörde durc  längeres Hinne men keinen schutz¬
würdigen Vertrauenstatbestand. Erfor erlich ist vielmehr, dass  ie Bauaufsichtsbe¬
hörde in Kenntnis der formellen u d ggf., materiell n Illegali ät einer Nutzun  eine
vertrauens ildende Er lärung a gibf, dass sie s ch auf Dauer mit diesem Zustand
abzufinden gedenkt, d.h. bauaufsichtlich ge en das baurech swi rige Vorhaben nicht
(weiter) einschreitet.

Vgl. OVG.  RW, Beschluss vom 1. Juli 2014 - 2 A 690/14; Be-
schluss Vom 28. August 2014 - 7 B 940/14  Beschluss vom 24.
Januar 2006 -10 B 2160/05 - und Uneii vom 22. August 2005

¦ - 10..A 4694/03 -, jeweils juris; VG Geisenkirc en, Besc luss '
vo  6. März- 2012 - 6 L 1402/11 - juris-Rh. 46; G  tke/Jo len,

' BauO NRW, 12. Auflage, § 61 Rn, 75. ¦ . '

Angesichts des Ausnahmec arakters .und der weitreichenden Fol en einer soge¬
nannten a tiven Duldung - die Behör e ist auf Dauer an der Beseitigung rechtswidri¬
ger Zustände gehindert - muss den entsprechen en Erklärungen ,der Behör e  it
hinreic ender Deutlichkeit zu entnehmen sein, 6h, .in welchem Umfang und  gf. über
welchen Zeitraum die Duldung der illegalen Zustände .erfolgen soll. Im Übrigen ¦
spricht Vieles dafür, dass, eine län er andauernde Duldung oder.Duldun szusage,
soll s e Vertrauenssc utz vermitteln, schriftlich erfolgen muss. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 22. August 2005 - 10 A 4694/03 r,
- juris; Beschluss vom 28. August 2014 - a.a.O.;. Gädtke/Johlen, •'

¦BauO NRW, 12  Auflage, § 61 Rn 75.

Dafür sind hier  eine An altspunkte ersic tlich, im Übrigen  ann selbst dann, wenn
ein solcher Vertrauens atbes an  beg ün et ware,-dies im Falle drohender Gefahren
für die höchstran i e '-Schutzgüter Leib und. Leben nicht dazu führeh. dass eine so¬
forti e Vollziehung • genereii ausgeschlossen ist. Bei konkre er. Gefahr für diese

• S.chutzgüter ist eine sofortige Vollziehung der Ordnungsverfügung vielmehr regelmä¬
ßig geboten. ;

Vgl. O G Berlin, Beschluss vom 22. Mai 2002 - 2 S   0.02 - ju¬
ris; Boedding aus/Ha h/Schuite, BauO NRW, § 61 Rn. 175.. ' '

Angesic ts der hier -konkret beste enden- Gefa ren begegnet es  einen Be enken,
dass die Antragsgegnefin ohne Vorwarnung  ie R umung und Nutzungsuri ersa ung
binnen einer. Frist von 30 Minuten verfü t hat. Bereits bei Zweifeln ah der Brands!-,
cherheit einer baulichem Anlage-darf diese schon für die Dauer eines anhängigen
¦Hauptsacheverfahrens ohne Eingehung von Kompromissen durch geeignete Maß¬
nahmen durch esetz  werden.

CM.
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Zu einem anderen'Ergebnis führt auch nicht der Einwand des Antragstellers, er sei in,
seinem Recht auf Versammlungsfreiheit verletzt. Denn  urch die Räumung der
Baumhäuser und die Untersagung ihrer Nutzung wird sein Recht auf Versammlun s¬
freiheit nicht tangiert. Die Möglichkeit der Teilnah e an Versam lungen im Wald;
besteht weiterhin. Soweit der Antragsteller geltend macht, dass  as Baum aus zu¬
gleich Symbol und Teil  er Versammlun  sei, .der nach außen hin wirken soll, ver¬
fängt dies nicht Die hier allein streitgegenständliche Räu ung und zu unterbleiben-
de Nutzung des Bau hauses beseitigen einen etwaigen Symboicha akter des •
Baumhauses nicht.'   . /

Selbst angenommen, es handelte sich,bei dem streitgegenständlichen Baumhaus 
des Antragstellers  icht u  e ne baulic e Anlage, so, ergibt sich d e Befugnis der An¬
tragsgegnerin zu , Erlass der R umungsyerfügun  aus .§ T4 OBG NRW. -Danach
können die Ordnungsb hördeh die notwen igen Maßnahmen treffen, um eine im
einzelnen  Falle,  estehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung a ¬
zuwehren, '

Es besteht aus den bereits oben dargesteiiten Gründen eine'konkre e, gegenwärtige
efahr für Schutzgüter der öffentlichen Sich rheit, namen lich der U verletzlic kei ,
er Rechtsor nun  sowie der indivi ualrec tsgüter der Be roffenen und auc  unbe¬

teiligter Dritter. Hinsichtlich  er Verantwortlichk it des A re saten sow e der Er es¬
sensausübung wird- voilumfängiich auf o i e Ausführungen verwiesen. .

Die An rohung des un ittelbaren Zwanges ist nach summarischer Prüfung ebenfalls
rechtmäßi . Si  genüg  den Anforderung n der §§ 55 Abs. 1,57 Abs. 1 Nr. 3, 58, 62
VwVG NRW. Soweit ein  Zustellung der Androhung nach § 63 Abs  6 VwVG NRW •
erforderlich gewesen-wäre,  ann eine gegeb'enenfalis'fe lende Zust llung nach § 8.
LZG NRW geheilt werden. Auch  ie Fris   on 3Ö Minuten zur R umung ist angemes¬
sen zur Erfüllung der aufg gebenen Verpflichtung, § 63 Abs. 1 Satz 2 VwVG NRW.
Sie is  an emessen,   nn sie das behördliche. Interesse an der Schleunigkeit  er
Ausführung berücksichtigt und zugleich dem Betroffenen di   ach der Lebenserfah¬
rung erforderliche Zeit gibt, seiner Pflicht nachzukommen.

. Vgl. Sadier, VwVG/ V ZG, Q.'Aufl. 2014, § 13 Rn 37. . ' •

Vorliegend ist es den Betroffenen unter Berücksichti ung des hier erheblichen öffent¬
lichen-Vollzugsin eresses inner alb dieser Zeit ohne weiteres  öglich, die persönii-
chen, in dem Bau haus befindlichen. Gegenstände einzupackeh und das Baumhaus 
zu verlassen. ... ; ¦

Andere Zwangsmittel versprechen angesichts .der zu, erwartenden Gegenw hr der
Bewo ner und der tatsächlic en Geg ben eit n keinen Erfolg, § 62 Abs. 1 VwVG

RW. Anhaltspunkte  afür, dass die Antra sge nerin das i r zustehende Er essen,
fehlerhaft ausgeü   ät,  estehen nicht.

Auch eine..allgemeine, d. . vom Ausgan  des.Hauptsächeverfahrens losgelöste Inte¬
ressena w gung-fällt hier zum  achteil des Antra s ellers aus.
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Für die sofortige Vollziehbarkeit der Untersägungsverfügung  sprechen sowohl das
öffentliche Interesse, die Ordnungsfunktion des öffentlichen Baurechts effektiv zu
gewährleisten, als auch insbesondere Gesichtspunkte der Gefahrenabwehr. Mit dem
Fehlen der erforderlichen Rettungswege ist im Brandfäll eine erhebliche Gefahr für
die hochrangigen Rechtsgüter Leben und Gesundheit vo  Personen gegeben. Dass
es bislan  noch n cht zur Ver irklichung der bestehende  Gefahren, zun  Beis iel zu •
einem Brand  ekommen ist, rechtfertigt nicht die Annahme, dass eine entsprechende
Gefahr nicht besteht. Dieser Umstand stellt - wie bereits erwähnt - ledi lich einen
Glücksfall dar, mit dessen Ende je erzeiirgerechnet werden rnuss.

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 11.  November 2014' - 7 B
1312/14-juris. ' .

Dabei fällt ins esondere ins Ge icht,  ass die b stehenden Gefa ren sich durch
einen Fortbestan  der Situation zu intensivieren  rohen: De n durch die wahrschein¬
lic e und in öffentlichen. Medie  stets arigekündigte Ge enwe r; zum Beispiel durch
ein „ erbarrikadi ren  der Bewohner der Bau häuser, wür   sich die bau echtswid¬
rige Situation noch verfestigen u d eine Eskalation drohen. Eine effektive Beseiti¬
gung der Gefahren erscheint vor de  FOntergrund der aktuellen Lage ohne ein un-  
angekün igtes Ein r ifen nicht g währleistet werden zu können.. Di   efahren, de¬
nen auch die Einsatzkräft  ausgesetzt wären, würden'sich in unyer älinismäßi er
Weise intensivieren. Dies rechtfertigt insbesondere ein unmitteibares Vorgehen ohne
vorherige Ankündigu g, da nur so der effektive Vollzug - auch entsprec end d m
Rec tsgedanken des § 55. Abs. 2 V VG NRW - gewährleistet werden  ann. Glei¬
ches ergibt sich mit Blick auf die verfügte Räumung aus.de  Rechtsgedanken des .§
62a VwVG.  RW. Der Zeitpunkt einer Zwangsräumung soll, dem Betroffenen z ar
eine an emesse e Zeit vorher mitgeteilt werden. Die vor erige Ankündigung ist je¬
doch im Hinblick auf die Effektivität der Gefahrenäbwehr nicht zwingend. . ..

Die gegenläufigen, gelten  gemachten Interessen des Antragstellers treten hinter
dem dargeiegteh öffentlic en Volizugsinteresss zurück. And rs als der An ragsteller
vorträgt, hand lt es sich nicht um einen exsstenzvernichtenden Eingriff. Die Räumung
und Untersagung der Nutzung, des B u hauses lösen  eine' dauerhaften, unum¬
kehrbaren Folgen aus. Ein schützenswertes Interesse, hat der Antra steifer auch
nicht aufgrund des Umstandes, da s die Antragsgegnerin den Zustand bereits über

. längere Zeit geduldet haben soll. Denn dadurch relativiert sich weder die bestehende •
Gefa r, noch kann der Antragsteller damit - wie bereits ausgeführt - eine verfestigte .
Rechtsposition in Anspruch nehmen. Die von ih  weiterhin geltend gemachten inte-'
ress n aus Art. .8 und Art. 13 GG fü ren aus bereits erwähnten Gründen nicht zu ei¬
nem Überwiegen seines Aussetzungsin eresses. •• • • ••

Die Kostenentscheidung beru t auf § 154 Abs. 1, § 162 Abs. 3 VwGO. Die Kosten
der Beig tadenen sind für ersta tungsfähig zu erklären,-da sie sich durc   ie Stellung
eines Antra s einem'Kostenrisiko ausgesetzt hab n.

. 10/11
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Rechtsmittelbelehrung

¦ Gegen diesen. Beschluss kann innerhalb von z ei Wochen nSch Bekanntgabe
schriftlich bei dem Verwaltungsgericht Köln  Appellhofpiatz, 50667 Köln, Beschwerde '

: eingelegt werden über die  as Ob'erverwaltungsgericht für das Lan  Nordrhein-.
Westfalen entscheidet, falls das beschließende Gericht ihr nicht abhilft.

Statt in Sc fiftform. kann die Einlegun  der Beschwerde auch als ele tronisches Do-
ument.nach M ßgabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnun  - VwGÖund

' der Verordnung über   e tech ischen Rahmenbedingun en des, elektronischen

R chtsverkehrs und über das beso  ere elektronische B hördenppstfach (Eiektroni- 
scher- echtsverke r-Verördnung - ERW) erfol en.

• Die Beschwerdefrist ist, auch gewahr , wenn die Beschwerde  innerhalb  er Frist
. schriftlich o er als elek  onisches Dokument nach Maßgabe des.§.55a VwGG un 

• •.  er ERW bei  em Oberverwaituri s ericht für das ..Land Nordrhein-Westfalen.
.'Aegid ikifchplatz 5, 481.43 Münster,'eingeht. 1 ' •

; • In Streitigk iten üb r Kost n,- G bühren und Auslagen ist  ie Beschwerde hur zuläs¬
sig,'wenn der Wert des Beschwerdege enstandes 200.Euro-übersteigt

• Di  Beteiligten- müssen sich bei  er Einlegun  und  er Be ründung  er Beschwerde
durch einen Proz ssbevoOmächtigten vertreten l ssen. Als Prozess evollmächtigte

• • si d R chtsanwälte.oder'Rec tsiehrer an einer staatlich n oder staatlich an  kann¬
ten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen V r-,,
tragsstaates des" Abkom ens ü er  en Europäischen Wirtschaftsraum-.oder: er-
Sch  iz,- die dje Befähigung zum Ric teramt besitzen, für Behörde  und juristische  
Personen des öffentlic  n Rechts-auch eige   Beschäfti te o er Besc äfti te-ande-

. rer Behör en oder juris isc er P rson n des öffentliche  Rechts mit Befähigung zum
Richteramt zu elasse .- Darüber hinaus sind die in § 67. A s. 4 der Ver ai ungsge-
richtsordnung im Übri en bezelchneten  hnen kraft.Gesetzes gleichgestellten Perso-

- - nenzugel ssen. . • . • . •

. D   Bes'chwerdeschrift sollte zweifach eingereicht werden.' Im Fall der Ei reichung 
, eines elektronischen Dokuments bedarf es keiner Absc riften. • - .

Begla bigt
VG-Beschäftigte

als Urkundsbea tin'  er
Geschäftsstelle   -
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